
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1994/1/14 93/02/0317
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.01.1994

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §13 Abs3;

AVG §61 Abs5;

AVG §71 Abs1;

Rechtssatz

Aus der Vorschrift des § 61 Abs 5 iVm § 13 Abs 3 AVG kann keine Verp5ichtung der Behörde, den Beschuldigten zur

Einbringung eines Antrages auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand aufzufordern, abgeleitet werden.

Schlagworte

Pflichten bei Erteilung des Verbesserungsauftrages Manuduktionspflicht
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